
Deutscher Bundestag
3. Untersuchuügsausschuss 
der 18. Wahlperiode 
Dur Vorsitzende

Der 3, Untersuchungsausschuss hat in seiner 36. Sitzung am 10. November 2016 beschlossen:

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauftrag (BT-Drs. 18/6330 und 18/6601) 
durch

aller im Rahmen der vom Generalbundesanwalt geführten Verfahren beim 
Generalbundesanwalt oder beim Bundeskrimmalamt entstandenen oder zu den Akten oder 
Asservaten genommen, als Dokumente vorliegenden, in Dateien oder auf sonstige Weise 
verfügbaren Informationen

* zu dem von der Zentralen Kriminalinspektion ZK 10 erstellten Personagramm des 
Benjamin Gärtner;
zur Auswertung der sichergestellten Mobil-Telekommunikationsmittel des Andreas 
Temme (Handys, SIM-Karten etc.);

- bezüglich aller polizeilichen oder staats anwaltlichen Befragungen oder Vernehmungen 
der auf der beigefügten Liste aufgeführten Personen,

- zu der von den Zeugen Tödter und Gärtner in ihren Vernehmungen übereinstimmend 
erwähnten CD oder DVD von einem Oidoxie-Auftritt in Kassel 2006, deren Herausgabe 
an die Polizei der Zeuge Gärtner zugesagt hat, insbesondere aller Vermerke zu deren 
Auswertung, deren Verbleib, den zu ihrer Erlangung getroffenen Maßnahmen und des 
Datenträgers selbst,

gemäß § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Soweit Unterlagen dazu bereits vorgelegt wurden, wird gebeten, sie im Zusammenhang 
nochmals vorzulegen beziehungsweise auf im Zusammenhang vorgelegte Bestände zu 
verweisen. Um Vorlage bis zum 20.11.2016 wird gebeten.
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Prioritäre Beiziehung

Clemens üinnmger, MUß


